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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

10. AHV-Revision:

Werden gekürzte
Renten erhöht? -
Erziehungsgutschrif-
ten für im Ausland
geborene Kinder?

Mein verstorbener Mann war
von 2 948 bis 2969 im Ans/and.
2cB seZBer zog rzacB der Heirat
2959 eBen/aZZs insAwsianrf, wo
unsere Kinder 2959 und 2960
geboren wurden. Zur TinscBu-

iung der Kinder bebrfe icb 2968
in die Schweiz zurück. Mein
Mann arbeitete ab 2970 bis
2 982 in der Schweiz, /ch nahm
2982 eine Tei/zeitbeschä/tigung
auf. Seit dem Tod meines Man-
nes beziehe ich eine AHV-Tente

von 705 Trauben. .Erhöht sich

meine Tente auf 2 997? Werden

Erziehuugsgutschriften auch für
im zlusiandgeboreue Kinder an-
gerechnet?

Allgemeine Erhöhung der
AHV-Renten auf 1997

Aufgrund des Mischindexes
werden auf 1997 alle laufen-
den Renten um durchschnitt-
lieh 2,58% erhöht. Demnach
wird Ihre Rente - ungeachtet
der 10. AHV-Revision - auf
etwas mehr als 720 Franken

ansteigen.

Anpassung der laufenden
Renten an die 10. AHV-Re-
vision auf 2001
Wie im Ratgeber schon ver-
schiedentlich ausgeführt wer-
den konnte (vgl. «Zeitlupe»
10/96, S. 46), werden die bei
Inkrafttreten der 10. AHV-Re-

vision bereits laufenden Ren-

ten grundsätzlich bis 2001
unverändert weitergeführt.
Dies gilt insbesondere für die

Ehepaarrenten der AHV/IV,
die einfachen AHV/IV-Ren-
ten an Verwitwete und die
aufgrund der Beiträge des Ex-

Gatten berechneten einfa-
chen Altersrenten geschiede-
ner Frauen.

Anpassung von laufenden
Renten an die 10. AHV-Re-
vision vor 2001
Eine Anpassung von laufen-
den Renten vor 2001 ist nur
in bestimmten Ausnahmefäl-
len möglich:

Bei Änderung
der persönlichen Verhältnisse
Als solche Änderungen gelten
zum Beispiel der Eintritt eines

Atem holen und
Kraft schöpfen
Gönnen Sie sich einmal einen
Kur- oder Ferienaufenthalt im
einmalig schönen Ägerital.

zweiten Ehegatten ins Ren-

tenalter, Änderungen des Zi-
vilstandes wie Scheidung
oder (Wieder-)Verheiratung
usw. Diese Änderungen sind
der Ausgleichskasse zu mel-
den und bewirken eine auto-
matische Neuberechnung der
Rente.

Anpassung in Sonder/allen
Bereits auf 1997 können nur
die folgenden, im Gesetz ab-

schliessend umschriebenen
Renten dem neuen Recht un-
terstellt werden:
• wegen Beitragslücken des

Mannes gekürzte Ehepaar-
renten, wenn die Frau we-

niger Beitragslücken auf-
weist,

• Renten, die wegen Schei-

dung oder Wiederverheira-

tung von Rentenberechtig-
ten vor 1997 bereits einmal
neu berechnet werden muss-
ten, sowie

• Renten für Ledige, die Kin-
der betreuen oder betreut
haben.

Die Rentendossiers enthalten
nicht alle nötigen Angaben.
Versicherte, welche nicht
schon eine maximale Rente
beziehen und die erwähnten
Voraussetzungen erfüllen,
können der rentenauszahlen-
den Ausgleichskasse ein Ge-
such um Neuberechnung ein-
reichen. Die Umrechnung er-

folgt jeweils rückwirkend auf
Januar 1997.

Zusammenfassung
Aufgrund der Vorschriften
und Ihrer Angaben lassen
sich Ihre Fragen wie folgt be-

antworten:
• Sie beziehen heute eine ein-

fache AHV-Rente an Verwit-
wete, die grundsätzlich erst
auf 2001 dem neuen Recht

angepasst werden kann. Da-
bei werden die Erziehungs-
zeiten in Form pauschaler
Übergangsgutschriften an-
gerechnet.

• Eine vorzeitige Anpassung
Ihrer Rente wäre höchstens

im Falle einer Veränderung
der persönlichen Verhält-
nisse, d.h. bei Wiederver-
heiratung denkbar.

Die Umrechnung auf 2001 er-

folgt automatisch. Im Sinne
des Splittings wird dabei von
der Hälfte des durchschnittli-
chen Einkommens und der
Hälfte der den Versicherungs-
zeiten entsprechenden pau-
schalen Übergangsgutschrif-
ten ausgegangen; hinzu
kommt ein Zuschlag für die
Hinterlassenenrente von 20%.

Da die Rentenumrech-

nung kompliziert ist und
auch von der künftigen Ren-

tenentwicklung abhängt,
sind heute noch keine be-

traglichen Voraussagen mög-
lieh. Ihre Ausgleichskasse
wird Sie jedoch zu gegebener
Zeit über Ihren Anspruch in-
formieren.

IK-Auszug nach
erfolgter Renten-
berechnung
2c2z BaBe gestützt aap/Bre Aas-

/üBnmgen irr der «ZeitZwpe»
2 2/96, S. 50 /f. ein GesucB wm

ZusteZZrmg eines EK-Awszuges

(7«dividi/eZZes Konto/ Bei der

AnsgZeicZzsZcasse gesteZZt. 2cB

Bemühte mich um diese Unter-

Zagen, weiZ ich nach meiner
TrüZi-Pensionierwng von mei-

nem Arbeitgeber eine Über-

Brückimgsrente in Höhe der
HöcBstrente der AHV von rao-
natiicB 2 040 Tranken BaBe and
nan eine etwas geringere AHV-
Tente erüaite. 7cB BaBe Bis Ben-

te von meiner AusgZeicBskasse
die gewiinscZîten UnferZageu -
trotz MaBnnng - nocB nicBt er-
BaZten. Sie Boten mir zwar ein

persönZicBes GespräcB an, docB

möc/zte z'cB zzzzr anBazzd des 2K-

Anszzzges die BerecBzznng üßer-

prüfen. Können Sie mir einen

TafscBZaggeBezz, wie icB zzz mei-

nen UnterZagen komme?

ZEITLUPE 1-2/97

Unser christlich geführtes Haus liegt mitten in einer zum Spazieren
oder stillen Verweilen einladenden Parkanlage oberhalb des Ägeri-
sees. Lassen sie sich durch unser Medizin- und Seelsorgeteam an
Leib, Seele und Geist wohltun. Physiotherapie und Hallenbad im
Haus.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: Telefon 041/754 91 11
Kur- und Ferienhaus Ländli, 6315 Oberägeri

Ein Arbeitszweig des Diakonieverbandes Ländli
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IK-Auszug nur bis zum
Rentenbeginn
Vorerst ist ein Missverständ-
nis hinsichtlich des Auszuges
aus dem Individuellen Konto
(IK) zu klären. In dem von Ih-
nen zitierten Artikel ging es

um die Fragen einer noch
nicht rentenberechtigten
Frau, die Fragen zu den künf-
tigen Leistungen stellte. Die
IK werden nur bis zur Ren-

tenberechnung bei den kon-
tenführenden Ausgleichskas-
sen aufbewahrt und können
daher auch nur solange dort
abgerufen werden.

Auf den IK ist für jede ver-
sicherte Person festgehalten,
in welchem Jahr wieviel
Beiträge aus welchem Grund
und für welche Zeit bezahlt
wurden. Daraus lässt sich das

für die Rentenberechnung
massgebende Einkommen
ableiten. Seit 1997 werden
darauf auch allfällige An-
sprüche auf Betreuungsgut-
Schriften und allfällige Split-
ting-Gutschriften nach
Scheidungen festgehalten.
Aufgrund dieser Eintragun-
gen kann u.a. abgeklärt wer-
den, ob in früheren Jahren
Beitragslücken entstanden
sind und wie hoch das bisher
abgerechnete Einkommen
ist, was für eine künftige
Rente von grosser Bedeutung
ist.

Die IK werden nur bis zum
Zeitpunkt der Rentenberech-

nung bei den kontenführen-
den Ausgleichskassen ge-
führt. Ein IK-Auszug, wie er in
dem von Ihnen erwähnten
Artikel beschrieben wurde,
kann denn auch nur bis zur
Rentenberechnung bei die-
sen Ausgleichskassen ver-
langt werden.

IK als Grundlage für die
Rentenberechnung
Für die Rentenberechnung
werden jedoch alle IK von der
für die Rente zuständigen
Ausgleichskasse zusammen-
gerufen. Ab diesem Zeitpunkt

ist der erwähnte IK-Auszug
nicht mehr möglich.

Die IK bilden neben der
Rentenanmeldung die we-
sentlichste Grundlage für die
Rentenberechnung, wozu
nicht bloss Auszüge, sondern
die «Original-IK» notwendig
sind. Die zuständige Aus-
gleichskasse kann mit der
Rentenberechnung erst be-

ginnen, wenn sie im Besitze
aller IK der versicherten Per-

son ist, was in Einzelfällen ei-
nige Zeit beanspruchen kann.

Da die IK den «Schlüssel

zur Rentenberechnung» dar-
stellen, werden sie nach der

Rentenberechnung auch im
Rentendossier bei der renten-
auszahlenden Ausgleichskas-
se aufbewahrt. Je nach den
technischen Möglichkeiten
können einzelne Ausgleichs-
kassen der Rentenverfügung
eine Zusammenstellung der
IK beilegen, was offenbar bei
Ihrer Ausgleichskasse nicht
der Fall ist. Selbstverständlich
haben Sie jedoch das Recht,
eine Kopie Ihrer IK zu erhal-
ten. Ob Sie allein damit die

Rentenberechnung überprü-
fen können, ist jedoch frag-
lieh. Deshalb hat Ihnen Ihre
Ausgleichskasse denn auch

angeboten, Ihre Fragen in
einem persönlichen Ge-

spräch zu beantworten.

Weiteres Vorgehen
Gestützt auf Ihre Anfrage ha-
be ich mit der betreffenden
Ausgleichskasse Kontakt auf-

genommen, um mich über
den Stand des Verfahrens zu
informieren. Weitergehende
Auskünfte wären aufgrund
der strengen Schweigepflicht,
der die Ausgleichskassen un-
terstellt sind, nicht möglich
und in Ihrem Fall auch nicht
nötig. Nach Auskunft des

Kassenleiters ist die Zustel-

lung der IK offenbar aus Ver-

sehen unterblieben, was an-

gesichts der starken Doppel-
belastung durch laufende Ge-

schäfte und die gleichzeitige

Vorbereitungen auf die 10.

AHV-Revision glaubhaft ist.
Sie sollten jedoch die Kopien
Ihrer II< in nächster Zeit er-
halten und können dann ent-
scheiden, ob das für Ihre Fra-

gen genügt oder ob Sie mit
der Ausgleichskasse noch
einen Gesprächstermin ver-
einbaren möchten, um die
Details der Rentenberech-

nung zu besprechen.
Gerne hoffe ich, dass da-

mit Ihrem Anliegen Rech-

nung getragen wird, und ich
danke Ihnen für das Ver-

Recht
Testament oder
Erbvertrag?

Mein Man« und ich haben zwei
Kinder und Zeben in Güterge-
meinsc/zfl/î. Wir besitzen ein

Ein/dmi/ienbans, weiches uns/e
zur EZaZ/te gebort (Grund-
bucheinfrag.J Mein Mann be-

sitzt noeb ein zweites EZaus im
AusZand. Dieses konnte er er-
werben mit Ersparnissen aus
seiner Zedigen Zeit (drei VierteZJ

und unserer gemeinsamen Zeit

SWEDE TRANSIT

Neuheit
leicht, modern -
das NEUSTE
aus dem Hause ETAC,
Schweden

ständnis für die sehr grosse
Belastung, der die Ausgleichs-
kassen gegenwärtig ausge-
setzt sind.

Dr. iur. RudoZf Tuor

Wenn 5/'e mebr über

«Die 70. AHV-Rev/s/on»

wissen wo//en:

Der neue Ratgeber der

Ze/t/upe gibt /bnen

kompetent Auskunft.

ßeste/Zcoupon Seite 2 7.

(ein VierteZJ. Wir möchten nun
unsere ErbangeZegenheiten re-

geZn. Genügt ein Testament oder

müssen wir einen Erbvertrag ab-
schZiessen? Mein Mann möchte,
dass, wenn er zuerst sterben
soZZte, niebt so/örfgeteiZt würde.
Einden Sie dies gut?

Sie führen aus, dass Sie

in Gütergemeinschaft leben.
Die Gütergemeinschaft wird
durch Abschluss eines Ehe-

Vertrages begründet. Ich will

.3^.
Bestellung: O Unterlagen O 1 SWEDE TRANSIT

Absender:

Generalvertretung: H. Fröhlich AG
Zürichstrasse 148, Postfach 1125, 8700 Küsnacht,
Telefon 01/910 16 22, Fax 01/910 63 44
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